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Bemerkungen und Erläuterungen zu einzelnen Positionen 

a) Allgemeines 

Die Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 42'928.65 ab, der vollumfänglich dem Eigenkapital belastet 
wird. Das Eigenkapital beträgt am Jahresende CHF 6'201'418.19 (Vorjahr CHF 6'244'554.14). Für das Rechnungsjahr war ein Ertragsüber-
schuss von CHF 241'740 budgetiert. Der Abbau der Parz. 1044 konnte noch nicht im geplanten Umfang vollzogen werden. Das Ergebnis 
ist weiter auf den Waldstrassenunterhalt, sowie auf die gemischtwirtschaftlichen Leistungen des Forstbetriebes zurückzuführen. 

b) Erfolgsrechnung 

0 Allgemeine Verwaltung 

0220.3132 Die Kosten für die Vollprüfung der Verwaltungsrechnung liegen im Rahmen der Budgetierung. 

0220.3170 Der Ortsbürgerwein sowie eine Solidaritätsspende an die Gemeinde Blatten VS verursachte Mehrkosten. 

 
3 Kultur, Sport und Freizeit 

3290.3130.00/ Die Bekämpfung der Neophyten in der Gemeinde hat trotz Vergütung durch den Kanton höhere Kosten als geplant 
verursacht. 

3290.3612 Der Waldwegunterhalt und die gemischtwirtschaftlichen Leistungen sind ausserordentlich teurer ausgefallen als 
geplant. 

 
82 Forstwirtschaft 

8200.3141 Nicht geplante Waldstrassensanierungen verursachten Mehraufwendungen. 

8200.4632 Per 1. Januar 2021 trat der neue Gemeindevertrag über die gemeinsame Führung eines Forstbetriebes in Kraft mit 
den Revierpartnern Rupperswil, Auenstein, Veltheim, Hunzenschwil und Staatswald Aargau. Die Betriebsrechnung 
hat im vierten Jahr ebenfalls zu einem weiteren Gewinnbeitrag geführt. 

 
9630 Liegenschaften Finanzvermögen 

9630.3430 Die verschiedenen Altlasten haben bei der Rekultivierung im Mühliacherweg zu Mehraufwendungen geführt. 









































Anhang zur Jahresrechnung 2025 der Ortsbürgergemeinde 

 
1. Rückstellungsspiegel 

 Rückstellungen Laufzeit Betrag 

 
 

 
Keine. 
 

  

2. Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel 

 Beteiligungen und Gewährleistungen Laufzeit Betrag 

 
 

 
Keine. 
 

  

 

  



3. Eventualverpflichtungen/ -Guthaben / Bürgschaften / Leasing 

GV-Beschluss Art der Verpflichtung/Guthaben zugunsten von Laufzeit Betrag 

 
28.06.2001 

 
Vertrag über das Ausscheiden von Altholzinseln 
 

• Parzellen Nr. 870 (Berg u. Bäumer) 
Art. 3.1 des Vertrages - Verzicht auf jegliche Nutzung und Pflegeeingriffe 

 
 

50 Jahre 

 
 

CHF 42'000 

 
26.11.2020 

 
Gemeindevertrag über die gemeinsame Führung eines Forstbetriebes für 
die Wälder der Ortsbürgergemeinden Auenstein, Hunzenschwil, Rupperswil, 
Veltheim und dem Staatswald 
 

• Öffentlicher Wald mit 145 ha und Privatwald mit 61 ha 
 

 
Ab 01.01.2021 

 

 
07.02.2023 

Vertragsdatum 
 

 
Einwohnergemeinde Auenstein 
 
Baurechtsvertrag Parz. 372 für die Kinderbetreuungseinrichtung (Baute) mit 
einer Laufzeit bis 31.03.2057 mit Verlängerungsoption um 10 Jahre. 
 

 
07.02.2023 bis 

31.03.2057 
Option 10 Jahre 

 
gratis 

 

  



4. Bemerkungen zur Bewertung von Aktiv- und Passivkonten 

Konto-Nr. Bemerkungen zu Aktivkonten 

 
100 

 
Flüssige Mittel 
Die Ortsbürgergemeinde verfügt über keine autonomen Konti bei Geldinstituten. 
 

 
101 

 
Forderungen 
Die Forderungen bilden Ausstände aus der Fakturierung per Jahresende. 
 

 
108 

 
Sachanlagen Finanzvermögen 
Siehe Anlagebuchhaltung. Die Bewertung der Liegenschaften wird in jeder Amtsperiode überprüft (letztmals im Jahr 2022) 
und sind in der Anlagebuchhaltung enthalten. 
 

 
14 

 
Verwaltungsvermögen 
Die Positionen des Anlagevermögens werden in der Anlagebuchhaltung geführt. 
 

 
 

Konto-Nr. Bemerkungen zu Passivkonten 

 
20010 

 
Kontokorrente mit Dritten 
Aufgrund der Schenkung der Heizzentrale im Mehrzweckgebäude „Bündte“ hat die Einwohnergemeinde ein Guthaben 
gegenüber der Ortsbürgergemeinde. 

 
 

29110 
 

 
Fonds EWG Unterhalt Lokomotive 
Aus diesem geschenkten Fonds der Einwohnergemeinde werden die Unterhaltskosten der Lokomotive beglichen.  
 



Konto-Nr. Bemerkungen zu Passivkonten 

 
2950 

 

 
Eigenkapital Aufwertungsreserven 
Die Aufwertungsreserve ist durch die Aufwertung der Investitionen über die letzten 20 Jahre im Zusammenhang mit der 
Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM 2) entstanden. Durch erneute Abschreibungen auf den 
Aufwertungen bildet die Aufwertungsreserve integrierenden Bestandteil des Eigenkapitals. Die Aufwertungsreserven 
wurden gemäss Weisungen des Departements Volkwirtschaft und Inneres des Kantons Aargau in den Jahren 2017 und 
2023 zu Gunsten der kumulierten Ergebnisse aufgelöst. 
 

 
29990 

 
Kumulierte Ergebnisse 
Die kumulierten Ergebnisse sind aus den Überschüssen der Vorjahre entstanden und bilden das Eigenkapital zur 
Verwendung von Aufwandüberschüssen. Ebenfalls fliessen die Neubewertungen der Liegenschaften aus dem 
Finanzvermögen in die kumulierten Ergebnisse, in Form von Buchgewinn. Der Kontostand der kumulierten Ergebnisse bildet 
eine gute Grundlage zur Deckung allfälliger Aufwandüberschüsse. 
 

 
 
 
 
 
 

  



5. Anlagekategorien der Ortsbürgergemeinde 

Konto-Nr. Nr. Anlagekategorie  Abschreibungsdauer  

 
10800.01 

 
1 

 
Finanzvermögen – Grundstücke (Baulandreserve) 
 

 
Keine Abschreibung 
 

 
10840.01 

 
2 

 
Finanzvermögen – Gebäude und gebäudeähnliche 
Anlagen 

- Wöschhüsli 
- Waagplatz 
- Wohnhaus Austrasse 9 

 

 
Keine Abschreibung 
 

 
14000.01 

 
1 

 
Verwaltungsvermögen – Grundstücke (Pachtland) 
 

 
Keine Abschreibung 
 

 
14010.01 

 
3 

 
Verwaltungsvermögen – Strassen 
Die Ortsbürgergemeinde verfügt über 
Strassenabschnitte und Trottoirs 
 

 
Werte bei Aufnahme mit CHF 1.00 / Abschreibung über 
40 Jahre (normal) 
 

 
14040.01 

 
2 

 
Verwaltungsvermögen – Gebäude und gebäudeähnliche 
Anlagen 

- Holzschopf Schachen 
 

 
Abschreibung über 35 Jahre (normal) 
 

 
14050.01 

 
1 

 
Verwaltungsvermögen – Grundstücke (Wald) 
 

 
Keine Abschreibung 
 

 
 
Die verwendeten Anlagekategorien entsprechen dem Anhang 1 der kantonalen Finanzverordnung. 


